Einwendungen vom November 2008 
Name 
Adresse

Datum 10. November 2008
An die Wasser- und Schifffahrtsdirektion Nord 
Hindenburgufer 247 

24106 Kiel

Betr.: Planfeststellungsverfahren Fahrrinnenanpassung Unter- und Außenelbe, Einwendungen gegen den Antrag und die Planänderung
Sehr geehrte Damen und Herren,
unsere im April 2007 gegen das Vorhaben der Elbvertiefung bei Ihnen erhobenen
Einwendungen halten wir aufrecht und erweitern sie auf den im Oktober 2008 ausgelegten
Planänderungsantrag.
Wir beantragen, die geplanten Ausbaumaßnahmen einschließlich des Planänderungsantrags
abzulehnen.
Zur Begründung beziehen wir uns auf das Ihnen vorliegende Einwendungsschreiben und fuhren ergänzend aus:
Unsere Einwendungen richteten sich u.a. gegen die Darstellung und Begutachtung der ausbaubedingt verstärkten Sturmflutgefahren vor allem für den Elbdeich (in der Nähe des von uns bewohnten Grundstücks Albert-Schweitzer-Str.6 in Cuxhaven-Döse). Diese Einwendungen sind offenbar bei der Prüfung durch das Projektbüro nicht zur Kenntnis genommen worden. Die Planung wurde weder ergänzt noch korrigiert noch präzisiert. Die Gutachter wurden offenbar nicht einmal neu zu den mit den Einwendungen geltend gemachten Sachverhalten befragt. Es trifft auch nicht zu, dass, wie im „Überblick" zu den Planänderungen behauptet wird (S.9), „für die Sturmfluten weiterhin keine signifikanten ausbaubedingten Zunahmen der Scheitelwasserstände prognostiziert werden".   Vielmehr wurden überhaupt keine weiteren Sturmflutuntersuchungen vorgenommen (Ordner Planänderung Teil 3, S.25/265). Das erscheint uns verantwortungslos, weil die Einwendungen
die Deichsicherheit bei Sturmfluten und damit die Abwehr von Gefahren für Menschenleben, Gesundheit und Existenzgrundlagen zum Gegenstand haben.
Mit der ersten Einwendung war von uns der gedankliche Ansatz der Sturmflutuntersuchungen (Gutachten H lb) bemängelt worden. Auch in der Begründung der Planänderung wird wieder ausschließlich auf einen Zusammenhang der Sturmflutscheitelwasserstände mit den (jetzt angeblich kleineren) Wasserstandskennwerten für die Normaltide abgestellt. Indessen ist der Sturmflutscheitelwasserstand weder der allein maßgebende Parameter für die Deichsicherheit, noch sind in den Gutachten die Sturmfluthöhen für die von uns genannten Gefahrenpunkte (vor allem in der Grimmershörnbucht) nachvollziehbar ermittelt oder im numerischen Modell simuliert worden. Die in der Bucht untersuchten Flächen des Gitternetzes sind nicht ausgewiesen, nicht einmal ihre Größe ist benannt, somit auch nicht erkennbar, ob die besonderen Strömungsverhältnisse bei Meeresbuchten (vgl. H.Vollmers und F.Ohlmeyer, Möglichkeiten der Simulierung von Strömungs- und Transportvorgängen in mathematischen und hydraulischen Modellen, in: Zimmermann, Kobus und Geldner, Wärmeeinleitung in Strömungen, München 1975, S. 3 06 ff) bei der Wahl des Rasternetze berücksichtigt worden sind. Das mathematische Modell wird anhand von Pegelständen am Cuxhavener Steubenhöft verifiziert (H lb S.21 f); dieser Pegel liegt unmittelbar neben dem Fahrwasser, nicht an einer Deichlinie und ist deshalb für den Vergleich gemessener und gerechneter Sturmfluthöhen in der Grimmershörnbucht ohne Aussagekraft.
Prallt eine Sturmflut an einem Punkt der Bucht senkrecht gegen die Deichlinie, so sind für die Hochwassergefahr, anders als z.B. beim Steubenhöft, die durch den Stau an der Küste entstehenden Kräfte von ausschlaggebender Bedeutung. Sie bewirken einen Druck auf den Deich und ein Hochschlagen der Wellen. Die bei windgestautem hohem Wasserstand durch Strömungen und Wellenschlag hervorgerufenen Kräfte können punktuell oder auf größeren Deichstrecken zu Brüchen, Überflutungen und Verformungen führen. Die Gewalt dieser Kräfte ist entsprechend der Küstenform, dem Zustand des Deichs und der diesem vorgelagerten Barrieren uneinheitlich. Um die daraus resultierenden Gefahren zu simulieren, bedarf es anderer Modellverfahren als derjenigen, die für eine allgemeine Aussage zur notwendigen Deichhöhe verwendbar sein mögen. Ein auf Wasserspiegelauslenkung und tiefengemittelte Strömungsgeschwindigkeit reduziertes numerisches Verfahren (H lb Seite 7) vernachlässigt also wesentliche Parameter für die Beurteilung der Deichsicherheit.
Diese Gesichtspunkte verdeutlichen zugleich, dass das Unterbleiben einer neuen Sturmflutuntersuchung für die beantragte Planänderung (S.25/265) nicht akzeptabel ist. Die bei Sturmfluten in die Elbmündung einströmenden Wassermengen können sehr wohl infolge der Umlagerung des gesamten Ausbaggerguts (7,5 Millionen Kubikmeter) in den Neuen Lüchtergrund (Planänderung S.7) mehr in Richtung des Hauptfahrwasssers, also zur Küste von Cuxhaven-Döse, gelenkt und beschleunigt werden. Durch die Ablagerung entsteht ein massiver Wall, dessen Volumen verglichen mit der bei Sturmflut eindringenden Wassermenge nicht unbedeutend ist. Bewegt sich diese von Südwesten her auf die Elbmündung zu, so wird eine größere Teilmenge nicht mehr in Richtung auf die Süderdithmarscher Küste fließen können, sondern südöstlich in Richtung Döse ausweichen. Das kann auch die Auswirkungen des geplanten Wegbaggerns der jetzt noch vor Cuxhaven und stromabwärts im Fahrwasser vorhandenen Bereiche geringerer Wassertiefe (geringer als -19 m unter NN) verstärken. Die erhöhte Gefahrdung der Döser Deiche ist damit plausibel und der Verzicht auf eine gutachterliche Prüfung nicht zu rechtfertigen. Die errechneten Folgen der geplanten Maßnahmen für Normaltiden („durchweg geringere Änderungswerte", S.9 des Überblicks) besagen nichts über ihre Auswirkungen auf die bei Sturmfluten einströmenden Wassermengen.
Einen Abdruck unserer im April 2007 eingereichten Einwendungen fugen wir bei. Mit freundlichen Grüßen
